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Die Rechtsmittel im Jugendstrafverfahren
Geltung allgemeiner Regelungen, Besonderheiten, aktuelle Fragen

Tillmann Bartsch

Dieser Beitrag soll über die Rechtsmittel im Jugendstraf-

verfahren informieren. Dabei wird zunächst ein kurzer Blick auf 

die Rechtsmittelvorschriften der StPO geworfen, die über § 2 

Abs. 2 JGG in weiten Teilen auch im Jugendstrafverfahren An-

wendung fi nden (dazu I.). Im Anschluss rücken die jugendstraf-

rechtlichen Spezialregelungen in den Blickpunkt (dazu II.). So 

enthält das JGG einen eigenen Abschnitt über das Rechtsmittel-

verfahren. Darin fi ndet sich mit § 55 JGG die wohl 

prominenteste und zugleich bedeutsamste rechtsmittelrecht-

liche Regelung dieses Gesetzes. Sie steht im Zentrum des vorlie-

genden Beitrags, wird vorgestellt und kritisch beleuchtet (II.1). 

Ausführlicher behandelt wird überdies § 59 JGG, der die 

Anfechtung von Entscheidungen über die Aussetzung der Voll-

streckung der Strafe zur Bewährung (§ 57 JGG) und die 

Anfechtung von Neben- und Nachtragsentscheidungen 

(§ 58 JGG) regelt (II.2). Sodann werden die übrigen rechtsmittel-

relevanten Vorschriften des JGG kursorisch dargestellt (II.3). 

Da es ein Anliegen dieses Beitrags ist, dem Leser einen – in 

vielerlei Hinsicht zwangsläufi g nur sehr groben – Überblick zu 

den rechtsmittelrechtlichen Spezialregelungen des JGG zu 

geben, werden die einschlägigen Normen abschließend in einer 

Tabelle, nach Kategorien geordnet, zusammengefasst (III.). 

Für statistische Daten zur Häufi gkeit der Rechtsmitteleinlegung 

im Jugendstrafverfahren wird auf den Beitrag von OSTENDORF 

in diesem Heft verwiesen. 

Keywords: Rechtsmittelbeschränkung, Beschleunigungs-
grundsatz, Kinderrechtskonvention

I. Geltung allgemeiner verfahrensrechtlicher 

Regelungen

1 Zulässige Rechtsmittel 

Soweit das JGG keine speziellen Normen enthält, gelten im 
Jugendstrafverfahren über § 2 Abs. 2 JGG die allgemeinen 
rechtsmittelrechtlichen Vorschriften der StPO. Grundsätz-
lich kommen daher auch im Verfahren gegen Jugendliche 

und Heranwachsende die Regelungen der StPO über die 
Beschwerde (§§ 304-311a), die Berufung (§§ 312-332), die Revi-
sion (§§ 333-358) sowie die allgemeinen, d.h. für alle Rechts-
mittel geltenden Normen (§§ 296-303) zur Anwendung. Eine 
Entscheidung über die Annahme der Berufung (§ 313 StPO) 
ist bei Anwendung des materiellen Jugendstrafrechts wegen 
des dort andersartigen Sanktionenkatalogs und der Sonder-
regelungen über die Rechtsmittelbeschränkungen in § 55 
Abs. 1 und 2 JGG allerdings nicht erforderlich.1

2 Anfechtungsberechtigte

Anfechtungsberechtigt ist gemäß § 2 Abs. 2 JGG i.V.m. § 296 
Abs. 1 StPO zunächst der jugendliche oder heranwachsende 
Beschuldigte, und zwar ohne Rücksicht auf seine zivilrecht-
liche Geschäftsfähigkeit oder sein Alter.2 Erforderlich ist je-
doch die Verhandlungsfähigkeit,3 also die Fähigkeit, in oder 
außerhalb der Verhandlung seine Interessen vernünftig 
wahrzunehmen, die Verteidigung in verständiger und ver-
ständlicher Weise zu führen, Prozesserklärungen abzugeben 
und entgegenzunehmen.4 Ein eigenes Anfechtungsrecht 
besitzt auch der Jugendstaatsanwalt (§ 2 Abs. 2 JGG i.V.m. 
§ 296 Abs. 1 StPO), der von Rechtsmitteln auch zugunsten 
des Beschuldigten Gebrauch machen kann (§ 2 Abs. 2 JGG 
i.V.m. § 296 Abs. 2 StPO). Dabei gibt die bundeseinheitliche 
Richtlinie5 Nr. 1 zu § 55 JGG der Staatsanwaltschaft auf, bei 
einer Anfechtung zuungunsten des Angeklagten besondere 
Zurückhaltung zu üben, damit das Jugendstrafverfahren 
möglichst schnell zum Abschluss gebracht wird. Für den 
Beschuldigten kann überdies der Verteidiger Rechtsmittel 
einlegen; dies darf aber nicht gegen den ausdrücklichen 
Willen des Beschuldigten geschehen (§ 2 Abs. 2 JGG i.V.m. 
§ 297 StPO). Daneben steht auch dem gesetzlichen Vertreter 

1 Frisch in SK-StPO, 2013, § 313 Rn. 3; Schäfer, 1998, S. 334. Bei Heran-
wachsenden, die nach allgemeinem Strafrecht verurteilt werden, fi ndet 
hingegen nach h.M. § 313 StPO Anwendung, so etwa OLG Stuttgart, ZJJ 
2009, 156 f.; Frisch in SK-StPO, 2013, § 313 Rn. 3; a.A. Schäfer, 1998, 
S. 334. 

2 Brunner & Dölling, 2011, § 55 Rn. 2; Eisenberg, 2016, § 55 Rn. 5.
3 Eisenberg, 2016, § 55 Rn. 5; Schady in Ostendorf, 2016, § 55 Rn. 3.
4 BVerfG NJW 1995, 1951 ff. (1951). Siehe zu besonderen Aspekten der 

Verhandlungsfähigkeit von Jugendlichen d’Alquen, Daxhammer & 

Kudlich, 2006, S. 220 f.
5 Abgedruckt etwa bei Brunner & Dölling, 2011, § 55.
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Eein eigenes Anfechtungsrecht zu (§ 2 Abs. 2 JGG i.V.m. § 298 
StPO). Dieser darf hiervon aber ebenfalls nur zugunsten des 
Beschuldigten, allerdings auch gegen dessen Willen,6 Ge-
brauch machen. Gleiches gilt für den Erziehungsberechtig-
ten, dessen Anfechtungsberechtigung speziell in § 67 Abs. 3 
JGG (i.V.m. § 298 StPO) normiert ist.

3 Rechtsmittelverzicht und Rechtsmittelrücknahme

Für Rechtsmittelverzicht und Rechtsmittelrücknahme gelten 
ebenfalls grundsätzlich die allgemeinen verfahrensrechtli-
chen Regelungen. Selbst der noch minderjährige Verurteilte 
kann daher, sofern er verhandlungsfähig ist, auf sein Rechts-
mittel wirksam verzichten bzw. dieses zurücknehmen; eine 
Zustimmung der gesetzlichen Vertreter zu dieser Prozess-
handlung ist nicht erforderlich.7 Jedoch kann insbesondere 
bei noch sehr jungen Verurteilten im Einzelfall durchaus 
zweifelhaft sein, ob sie die für die Verhandlungsfähigkeit 
notwendige Einsichtsfähigkeit tatsächlich aufweisen und 
sich dementsprechend der Tragweite ihrer Erklärung über 
den Rechtsmittelverzicht bzw. die Rechtsmittelrücknahme 
in ausreichendem Maße bewusst sind.8 Hinsichtlich der 
Rücknahme eines Rechtsmittels ist außerdem die Spezial-
vorschrift des § 55 Abs. 3 JGG zu beachten. Hiernach kann 
das von dem Erziehungsberechtigten oder dem gesetzlichen 
Vertreter eingelegte Rechtsmittel (ebenso wie das von der 
Staatsanwaltschaft zugunsten des Angeklagten eingelegte 
Rechtsmittel, vgl. § 302 Abs. 1 S. 3 StPO) nur mit Zustim-
mung des Angeklagten zurückgenommen werden, da dieser 
möglicherweise im Vertrauen auf die fremde Rechtsmittel-
einlegung von einer eigenen Abstand genommen hat.9 

4 Teilanfechtung 

Die Teilanfechtung einer Entscheidung ist – vorbehaltlich 
der Beschränkung durch § 55 Abs. 1 JGG (dazu unten) – auch 
im Jugendstrafrecht grundsätzlich möglich. Dies ergibt sich 
über § 2 Abs. 2 JGG aus den §§ 316 Abs. 1, 318 Abs. 1 S. 1, 327, 
343 Abs. 1, 344 Abs. 1, 352 Abs. 1 StPO. Wie im allgemeinen 
Verfahrensrecht gilt insoweit die sogenannte Trennbarkeits-
formel, nach der eine Teilanfechtung immer dann in Betracht 
kommt, wenn sich der angefochtene Entscheidungsteil von 
dem nicht angefochtenen trennen lässt und damit einer 
selbstständigen Beurteilung und Entscheidung zugänglich 
ist.10 Wendet man diese Formel im Jugendstrafrecht an, er-
geben sich – im Vergleich zum allgemeinen Verfahrensrecht 
– einige Besonderheiten, die in erster Linie aus dem im 
JGG geltenden Prinzip der einheitlichen Rechtsfolgenver-
hängung (§ 31 JGG) resultieren. Dabei lässt sich als Leitlinie 
formulieren, dass eine Teilanfechtung bei Anwendung des 
materiellen Jugendstrafrechts innerhalb des Schuldspruchs 
wegen des Grundsatzes der einheitlichen Rechtsfolgenver-
hängung im Fall des Erfolges regelhaft zu einer Aufhebung 
des gesamten Straf- und Rechtsfolgenausspruchs führt.11

Darüber hinaus gilt, dass eine Teilanfechtung innerhalb 
des Rechtsfolgenausspruchs grundsätzlich nicht in Betracht 
kommt.12 Jedoch lässt die h.M. von diesem Grundsatz einige 
Ausnahmen – so etwa hinsichtlich der isolierten Anfechtung 
des Verfalls, der Einziehung sowie bestimmter Maßregeln 
der Besserung und Sicherung – zu.13 

5 Reformatio in peius

Schließlich gilt auch im Jugendstrafrecht das Verbot der re-
formatio in peius (§ 2 Abs. 2 JGG i.V.m. §§ 331, 358 Abs. 2, 373 
StPO). Der Verurteilte darf daher im Vergleich zu der vorher-
gehenden Entscheidung nicht schlechter gestellt werden in-
folge der Einlegung eines Rechtsmittels, das von ihm selbst, 
dem gesetzlichen Vertreter bzw. Erziehungsberechtigten 

oder zu seinen Gunsten von der Staatsanwaltschaft eingelegt 
wurde. In all diesen Fällen ist zwar nicht die Änderung des 
Schuldspruchs oder der Rechtsfolgen verboten; untersagt ist 
jedoch die Verhängung schwererer Rechtsfolgen.14 Dabei ist 
die Frage, welche Rechtsfolge den Verurteilten im Vergleich 
zu einer anderen stärker belastet, in vielerlei Hinsicht um-
stritten. Einigkeit wurde aber immerhin darüber erzielt, dass 
diese Frage „auf Grund konkreter Betrachtungsweise in Form 
einer ‘Gesamtschau‘“15 zu beantworten ist. Im Übrigen muss 
für Einzelfragen auf die Spezialliteratur verwiesen werden.16

II. Spezialregelungen des JGG 

1 Rechtsmittelbeschränkungen gemäß § 55 Abs. 1, 2 JGG

Die in § 55 JGG normierte Rechtsmittelbeschränkung dürfte 
im vorliegenden Zusammenhang die bekannteste Sonder-
regelung sein. Sie gilt für Jugendliche sowie gemäß § 109 
Abs. 2 JGG für nach Jugendstrafrecht verurteilte Heran-
wachsende, und zwar jeweils auch dann, wenn sie durch ein 
für allgemeine Strafsachen zuständiges Gericht verurteilt 
werden (§§ 104 Abs. 1 Nr. 7, 112, S. 1 und 2 JGG). Dabei be-
schränkt § 55 JGG die Rechtsmittel sowohl sachlich (Abs. 1) 
als auch instanziell (Abs. 2). Dahinter steht vor allem der 
Gedanke, dass im Jugendstrafrecht besonders schnell eine 
rechtskräftige Entscheidung erzielt werden müsse, weil die 
dort verhängten Sanktionen nur dann die notwendige erzie-
herische Wirkung hätten, wenn sie der Tat sobald wie mög-
lich folgten.17 

a) Sachliche Rechtsmittelbeschränkung, § 55 Abs. 1 JGG
Nach § 55 Abs. 1 S. 1 JGG sind die Rechtsmittelmöglichkeiten 
sachlich beschränkt, wenn in einer Entscheidung lediglich 
Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel angeordnet oder 
die Auswahl und Anordnung von Erziehungsmaßregeln 
dem Familiengericht überlassen sind (§ 53 JGG). In diesem 
Fall kann die Entscheidung nicht wegen des Umfangs der 
Maßnahmen und nicht deshalb angefochten werden, weil 
andere oder weitere Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel 
hätten angeordnet werden sollen oder weil die Auswahl und 
Anordnung der Erziehungsmaßregeln dem Familienrichter 
überlassen worden sind. § 55 Abs. 1 S. 2 JGG nimmt ledig-
lich die eingriffsintensive Erziehungsmaßregel nach § 12 
Nr. 2 JGG (Hilfe zur Erziehung) vom Anwendungsbereich 
dieser Rechtsmittelbeschränkung aus. Allen grundsätzlich 
Anfechtungsberechtigten ist es damit nicht nur verwehrt, 
lediglich Umfang oder Auswahl von angeordneten Weisun-
gen, Aufl agen oder Hilfe zur Erziehung nach § 12 Nr. 1 JGG 
anzufechten, vielmehr kann selbst der (ebenfalls äußerst 
eingriffsintensive) Jugendarrest insoweit nicht angegriffen 

6 Eisenberg, 2016, § 55 Rn. 7; Schatz in Diemer, Schatz & Sonnen, 
2015, § 55, Rn. 15.

7 Laue in Meier, Rössner et al., 2014, § 55 Rn. 4; Eisenberg & Müller, 
2006, S. 54.

8 Laubenthal, Baier & Nestler, 2015, Rn. 407 (in Bezug auf Jugendli-
che und Heranwachsende für die Rechtsmittelrücknahme). 

9 BT-Drs. 7/550, S. 330; siehe auch Laue in Meier, Rössner et al., 2014, 
§ 55 Rn. 17.

10 BGHSt 10, 100; Roxin & Schünemann, 2014, § 53 Rn. 15.
11 BGH NStZ 2000, 483; Schatz in Diemer, Schatz & Sonnen, 2015, 

§ 55 Rn. 17.
12 Schatz in Diemer, Schatz & Sonnen, 2015, § 55 Rn. 17.
13 Siehe zu Einzelheiten etwa Brunner & Dölling, 2011, § 55 Rn. 6c; 

Eisenberg, 2016, § 55 Rn. 17; a.A. Schady in Ostendorf, 2016, § 55 
Rn. 9.

14 Roxin & Schünemann, 2014, § 53 Rn. 32. 
15 Streng, 2012, Rn. 585.
16 Siehe dazu etwa Kinzig, 2009, S. 379 ff.
17 BT-Drs. I/3264, 46.
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E werden.18 Auch im Übrigen handelt es sich bei § 55 Abs. 1 

JGG um eine Regelung mit erheblicher Reichweite: So ergibt 
sich aus dem Wortlaut („Entscheidung“), dass sie nicht nur 
für Urteile gilt, sondern auch für Beschlüsse, durch die – wie 
etwa im Fall der §§ 65 Abs. 1, 66 JGG – lediglich Erziehungs-
maßregeln oder Zuchtmittel angeordnet wurden.19 Weiter-
hin fi ndet § 55 Abs. 1 JGG nach h.M. nicht nur auf Rechts-
mittel, sondern auch auf Rechtsbehelfe, namentlich auch auf 
die Wiederaufnahme des Verfahrens (§ 2 Abs. 2 JGG i.V.m. 
§§ 359 ff. StPO), sowie in jeder Instanz Anwendung.20

 Zulässig ist es hingegen, ein Urteil, das lediglich von § 55 
Abs. 1 JGG erfasste Rechtsfolgen enthält, in der Schuldfrage 
anzufechten. Zudem ist ausnahmsweise ein auf nämliche 
Rechtsfolgen beschränkter Angriff statthaft, wenn deren 
Gesetzeswidrigkeit geltend gemacht wird.21 Denkbar ist 
insoweit etwa der Fall, dass eine auferlegte Weisung gegen 
Grundrechte verstößt22 oder dass entgegen § 16 Abs. 4 S. 1 
JGG ein Dauerarrest von mehr als vier Wochen verhängt 
wurde. Zudem lässt der Wortlaut des § 55 Abs. 1 S. 1 JGG 
(„lediglich“) erkennen, dass die von § 55 Abs. 1 JGG erfassten 
Rechtsfolgen stets dann isoliert angefochten werden können, 
wenn in der Entscheidung neben Erziehungsmaßregeln und 
Zuchtmitteln weitere Sanktionen, also Jugendstrafe, Maßre-
geln der Besserung und Sicherung, Nebenstrafe und Neben-
folgen, verhängt wurden.23

 Hat der Rechtsmittelführer § 55 Abs. 1 JGG nicht be-
achtet, wird das Rechtsmittel als unzulässig verworfen (§ 2 
Abs. 2 JGG i.V.m. §§ 322 Abs. 1, 349 Abs. 1 StPO). Da jedoch 
die Anfechtung der Schuldfrage auch unter Geltung des § 55 
Abs. 1 JGG zulässig ist und das Rechtsmittelgericht bei einer 
solchen Anfechtung die angeordneten Erziehungsmaßre-
geln oder Zuchtmittel abändern darf,24 kann ein Rechts-
mittelführer, der an sich nur Auswahl oder Umfang der von 
§ 55 Abs. 1 JGG erfassten Rechtsfolgen angreifen möchte, 
durchaus versucht sein, dieses Ziel über den Umweg der 
Anfechtung des Schuldspruchs zu erreichen. Angesichts 
dieser Umgehungsmöglichkeit wird in der Literatur eine 
nur eingeschränkte Bedeutung der sachlichen Rechtsmittel-
beschränkung nach § 55 Abs. 1 JGG vermutet.25 Jedoch hat 
die Rechtsprechung mittlerweile durchaus geeignete Mittel, 
etwa in Form von verschärften Begründungsanforderungen 
bei der Revision, gefunden, um derartigen Umgehungsver-
suchen zu begegnen. So verlangt der BGH bei der nach § 2 
Abs. 2 i.V.m. § 344 StPO begründungspfl ichtigen Revision 
vom Revisionsführer stets eine eindeutige Klarstellung, dass 
mit dem Rechtsmittel ein zulässiges Ziel verfolgt wird.26 Bei 
der Berufung, die nicht begründet werden muss (§ 2 Abs. 2 
JGG i.V.m. 317 StPO), besteht für das Berufungsgericht im-
merhin die Möglichkeit, den Berufungsführer in der Haupt-
verhandlung eingehend dazu zu befragen, welches Ziel er 
mit der Anfechtung erreichen will.27 Stellt sich dabei heraus, 
dass er tatsächlich ein nach § 55 Abs. 1 JGG unzulässiges Ziel 
verfolgt, ist die Berufung als unstatthaft zu verwerfen.28 Zu-
dem wird aus der Praxis berichtet, dass die Gerichte in letzter 
Zeit zunehmend dazu übergegangen seien, eine Anfechtung 
des gesamten Urteils insbesondere dann als Umgehung des 
§ 55 Abs. 1 JGG einzustufen, wenn der Verurteilte zuvor ein 
von der Verteidigung unterstütztes, glaubhaftes Geständnis 
abgelegt hat.29 

b) Instanzielle Rechtsmittelbeschränkung, § 55 Abs. 2 JGG
Nach § 55 Abs. 2 S. 1 JGG kann derjenige, der eine zulässige 
Berufung eingelegt hat, gegen das Berufungsurteil keine Re-
vision mehr einlegen. Vorgenannte Norm beinhaltet mithin 
eine instanzielle Rechtsmittelbeschränkung, die für jeden 

Anfechtungsberechtigten gilt. Diese Beschränkung entfal-
tet freilich keine Wirkung, wenn der Angeklagte im ersten 
Rechtszug durch das Landgericht oder Oberlandesgericht 
verurteilt oder freigesprochen wurde, da die Berufung dann 
ohnehin ausgeschlossen ist (§ 2 Abs. 2 JGG i.V.m. § 312 StPO).
Hat hingegen zuerst das Amtsgericht entschieden, stehen 
einem Anfechtungsberechtigten – anders im allgemeinen 
Verfahrensrecht – nicht zwei Rechtsmittel zu, sondern es 
besteht lediglich ein Recht zur Wahl zwischen Berufung und 
Revision (daher: Wahlrechtsmittel). 
 Um eine Umgehung der instanziellen Rechtsmittelbe-
schränkung zu verhindern, fasst § 55 Abs. 2 S. 2 JGG den 
Angeklagten, dessen Erziehungsberechtigten oder gesetz-
lichen Vertreter hinsichtlich der Anfechtungsberechtigung 
gleichsam zu einer Anfechtungseinheit zusammen:30 Hat ei-
ner dieser Anfechtungsberechtigten eine zulässige Berufung 
eingelegt, steht gegen das Berufungsurteil keinem anderen 
aus dieser Anfechtungseinheit die Revision zu. Zulässig ist 
die Revision jedoch dann, wenn sie von einem Anfechtungs-
berechtigten eingelegt wird, der – unter Berücksichtigung 
des § 55 Abs. 2 S. 2 JGG – zuvor nicht selbst Berufung einge-
legt hatte. Hat also beispielsweise die Staatsanwaltschaft ein 
Urteil mit einer zulässigen Berufung angefochten, kann der 
Verurteilte oder eine andere Person, die zu dessen Anfech-
tungseinheit gehört, das Berufungsurteil mit der Revision 
angreifen. 
 Die instanzielle Rechtsmittelbeschränkung greift unter 
den übrigen Voraussetzungen des § 55 Abs. 2 JGG schon 
dann ein, wenn eine zulässige Berufung, die die Möglichkeit 
einer erneuten Sachentscheidung eröffnet hat, eingelegt wur-
de.31 Die Revision ist dem Verurteilten daher selbst dann ver-
wehrt, wenn dessen zulässig eingelegte Berufung allein we-
gen Ausbleibens in der Hauptverhandlung gemäß § 2 Abs. 2 
JGG i.V.m. § 329 StPO verworfen wurde.32 Unerheblich ist 
prinzipiell auch das Ergebnis des Berufungsverfahrens.33 So 
ist dem Angeklagten, der eine zulässige Berufung eingelegt 
hat, auch dann keine Revision gestattet, wenn hierdurch ein 
mit einem absoluten Revisionsgrund behaftetes Urteil in 
Rechtskraft erwächst.34 Darüber hinaus soll nach Auffas-
sung des BayObLG selbst dann keine Revision möglich sein, 
wenn nur der Angeklagte Berufung eingelegt und das Beru-
fungsgericht bei seiner Entscheidung gegen das Verbot der 
reformatio in peius verstoßen hat.35 Das verdient jedoch kei-
ne Zustimmung. Denn das Verschlechterungsverbot, dessen 
Geltung im Jugendstrafrecht allgemein anerkannt ist, verlö-

18 Kritisch dazu Eisenberg, 2004, S. 512 und S. 516.
19 Vgl. Laue in Meier, Rössner et al., 2014, § 55 Rn. 22; Schatz in 

Diemer, Schatz & Sonnen, 2015, § 55 Rn. 56. 
20 Brunner & Dölling, 2011, § 55 Rn. 8; Schady in Ostendorf, 2016, 

§ 55 Rn. 25.
21 Schaffstein, Beulke & Swoboda, 2014, § 38 Rn. 816.
22 Schaffstein, Beulke & Swoboda, 2014, Rn. 816.
23 Vgl. Schady in Ostendorf, 2016, § 55 Rn. 27.
24 BGH NJW 1957, 998 ff., 1000; BayObLG NJW 1992, 1520 f.; a.A. OLG 

Frankfurt NJW 1956, 32 f., 33.
25 Schatz in Diemer, Schatz & Sonnen, 2015, § 55 Rn. 64.
26 BGH NStZ 2013, 659 f., 660; OLG Celle, NStZ-RR 2001, 121; siehe 

auch BVerfG, ZJJ 2007, 309 f.
27 Schäfer, 1998, S. 331; vgl. auch KG, Beschluss vom 08. April 2010 – 

4 Ws 42/10, 4 Ws 042/10 –, juris, Rn. 3. 
28 Schäfer, 1998, S. 331.
29 BMJV, 2015, S. 174.
30 Streng, 2012, S. 577.
31 Schady in Ostendorf, 2016, § 55 Rn. 34.
32 Laue in Meier, Rössner et al., 2014, § 55 Rn. 34.
33 Laue in Meier, Rössner et al, 2014, § 55 Rn. 35.
34 OLG Düsseldorf, MDR 1972, 71; Laue in Meier, Rössner et al., 2014, 

§ 55 Rn. 593. 
35 BayObLG NStZ 1989, 194.
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Ere erheblich an Kraft, wenn der Verurteilte sich gegen einen 
Verstoß nicht zur Wehr setzen könnte.36 Zudem erscheint 
es auch aus erzieherischen Gründen erforderlich, in diesem 
Fall ausnahmsweise die Revision zuzulassen, weil ein Urteil 
und die darin (auch) zu Erziehungszwecken angeordneten 
Rechtsfolgen von dem Betroffenen kaum akzeptiert werden 
dürften, wenn das Judikat unter einem groben Verstoß ge-
gen die Verfahrensordnung zustande gekommen ist.37

c) Zur Kritik an § 55 Abs. 1 und 2 JGG
Bei den Rechtsmittelbeschränkungen des § 55 Abs. 1 und 
2 JGG handelt es sich um umstrittene Regelungen. Zum 
Teil wird angenommen, sie seien sinnvoll und hätten sich 
bewährt.38 Verschiedentlich werden aber auch deren Legiti-
mation39 und Vereinbarkeit mit grundgesetzlichen40 sowie 
internationalrechtlichen41 Normen bezweifelt. Diese Zweifel 
sind durchaus berechtigt. 

aa) Fehlen einer wirklich tragfähigen Begründung 
So ist zunächst zu monieren, dass eine wirklich tragfähige 
Begründung für die Beschränkung der Rechtsmittel im Ju-
gendstrafverfahren fehlt. 
 Der Gesetzgeber hat, wie dargelegt, § 55 Abs. 1 und 2 
JGG damit gerechtfertigt, dass die Strafe bei jungen Verur-
teilten möglichst auf dem Fuße folgen müsse, weil sie sonst 
ihre erzieherische Wirkung verliere. Konkret heißt es in der 
Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Reichsjugendgerichtsgesetzes aus dem Jahr 1953: „Im 
Jugendstrafverfahren besteht ein besonderes Bedürfnis, schnell 
zu einer rechtskräftigen Entscheidung zu gelangen. Die Strafe 
hat nur dann die notwendige erzieherische Wirkung, wenn sie 
der Tat so bald wie möglich folgt.“42 Und in dem zugehörigen 
Bericht des Ausschusses für Rechtswesen und Verfassungs-
recht wird ausgeführt: „Alle im JGG vorgesehenen Maßnah-
men haben nämlich die erforderliche erzieherische Wirkung in 
der Regel nur, wenn sie noch im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der Tat angeordnet werden. Hat der Jugendliche erst die in-
nere Beziehung zu seiner Verfehlung verloren, so empfi ndet er 
die verspätete Vollziehung von Maßnahmen oder Jugendstrafe 
nicht mehr als einleuchtende Reaktion auf seine Tat […].“43 
 Hiergegen ist zunächst zu erinnern, dass die These, ju-
gendstrafrechtliche Sanktionen wirkten nur oder auch nur 
besser, wenn sie der Strafe auf dem Fuße folgen, bis heute 
nicht ausreichend empirisch belegt ist.44 So gibt es zwar 
einerseits einzelne Forschungsbefunde, die darauf hindeu-
ten, dass diese Annahme zutreffen könnte.45 Andererseits 
konnte – gerade auch in Studien neueren Datums – der 
vom Gesetzgeber vermutete Effekt einer besseren Wirkung 
möglichst schnell verhängter Sanktionen nicht nachgewie-
sen werden. So haben vor kurzem etwa Bliesener und Tho-

mas46 an einer Gruppe von 380 jungen mehrfachauffälligen 
Heranwachsenden mittels einer Auswertung von Bundes-
zentralregisterauszügen die Wirkungen unterschiedlich 
langer Verfahrensdauern auf den anschließenden Zeitraum 
der Legalbewährung untersucht. Dabei fanden sie zwar ei-
nen statistisch überzufälligen Zusammenhang zwischen der 
Verfahrensdauer und dem Legalbewährungszeitraum. Die-
ser war indes leicht positiv, das heißt, die Korrelation wies in 
die genau gegenteilige Richtung, ergab also, dass mit einer 
längeren Verfahrensdauer ein eher längerer Legalbewäh-
rungszeitraum einherging.47 Ebenso konnte Verrel in einer 
fast zeitgleich veröffentlichten Evaluationsstudie zu einem 
nordrhein-westfälischen Modellprojekt, bei dem unter an-
derem durch Änderung jugendstaatsanwaltschaftlicher Zu-
ständigkeiten eine nicht unerhebliche Verfahrensbeschleu-

nigung erreicht worden war, keine Anhaltspunkte für daraus 
resultierende präventive Effekte fi nden.48 Die empirische 
Befundlage muss daher als disparat bezeichnet werden.
 Indes wird in der Literatur zum Teil angenommen, dass 
die gesetzgeberische Begründung zwar empirisch bislang 
nicht belegt, aber doch zumindest (alltagstheoretisch) plausi-
bel sei.49 Das kann man allerdings auch anders einschätzen. 
So muss man sehen, dass der Gesetzgeber sein Ziel, dass 
Sanktionen „im unmittelbaren Zusammenhang mit der Tat“ 
verhängt werden, in den Fällen, in denen die Rechtsmittelbe-
schränkungen des § 55 Abs. 1 und 2 JGG greifen, von vorn-
herein nicht erreichen kann.50 Denn in diesen Fällen liegt die 
Tat (nach Durchführung eines Ermittlungsverfahrens und 
eines erstinstanzlichen Verfahrens sowie gegebenenfalls 
– § 55 Abs. 2 JGG – sogar eines Berufungsverfahrens) jeweils 
schon eine erhebliche Zeit zurück. Und dass es dann für die 
Wirksamkeit der Sanktion wirklich noch eine maßgebliche 
Rolle spielt, ob nun noch ein weiteres (Rechtsmittel-)Ver-
fahren durchgeführt wird, lässt sich durchaus bezweifeln. 
Meyer-Goßner hat diese Annahme des Gesetzgebers – im 
Blick auf § 55 Abs. 2 JGG – gar als „abwegig“ eingestuft.51

 Die weiteren Argumente, die zur Legitimation der Rechts-
mittelbeschränkungen des § 55 JGG angeführt werden, un-
terliegen ebenfalls Zweifeln. So lässt sich der Auffassung, 
die gerichtliche Autorität könne leiden, wenn voneinander 
abweichende Entscheidungen ergingen,52 entgegenhalten, 
dass dahinter ersichtlich ein veraltetes, „autoritär verstan-
denes Erziehungskonzept“53 steht, das mit einem modernen 
Jugendstrafrecht nicht mehr vereinbar ist.54 Unter erziehe-
rischen Gesichtspunkten dürfte es vielmehr sinnvoll sein, 
wenn ein junger Mensch die Erfahrung macht, dass es in ei-
nem Rechtsstaat ganz normal ist, dass man Entscheidungen, 
durch die man sich ungerecht behandelt fühlt, überprüfen 
lassen kann und dass diese – wenn erforderlich – korrigiert 
werden. 
 Darüber hinaus verfängt auch der verschiedentlich zur 
Rechtfertigung angeführte Gedanke nicht, im Vergleich zum 
allgemeinen Strafverfahren bestehe im Jugendstrafverfah-

36 Siehe auch Laubenthal, Baier & Nestler, 2015, S. 400: Revision „zur 
Absicherung dieses Prinzips [scil.: des Verschlechterungsverbots]“ erforder-
lich.

37 Laue in Meier, Rössner et al., 2014, § 55 Rn. 35; Schaumann, 2001, 
S . 171. 

38 So insgesamt Schaumann, 2001, S. 198 f., ebenso zu § 55 Abs. 2 JGG 
Schäfer, 1998, S. 335.

39 Siehe etwa Albrecht, H.-J., 2002, D 160, der in seinem Gutachten 
zum 64. Deutschen Juristentag das Fehlen einer validen Begründung 
bemängelt.

40 So nimmt etwa Albrecht, P.-A., 2000, S. 385, an, § 55 JGG verstoße ge-
gen Art. 3 GG.

41 Siehe im Hinblick auf § 55 Abs. 1 JGG etwa Dünkel, 2015, S. 24.
42 BT-Drs. I/3264, 46.
43 BT-Drs. I/4437, 9.
44 Siehe auch Dünkel, 2015, S. 20: „nicht belegt“.
45 Siehe dazu Bliesener & Thomas, 2012, S. 384 f., und auch Schau-

mann, 2001, S. 65 ff.
46 Bliesener & Thomas, 2012, S. 382 ff.
47 Bliesener & Thomas, 2012, S. 387.
48 Verrel, 2012, S. 524 ff.
49 Siehe etwa Laue in Meier, Rössner et al., 2014, § 55 Rn. 4: „klingt 

alltagstheoretisch plausibel“; siehe auch Ostendorf in diesem Heft ab 
S. 120 ff.

50 Meyer-Goßner, 2009, S. 409.
51 So Meyer-Goßner, 2009, 409. Zweifel an der gesetzgeberischen Be-

gründung äußert auch Eisenberg, 2016, § 55 Rn. 35. 
52 So bereits Peters, 1947, S. 50; ebenso – und besonders deutlich – Kauf-

mann, 1958, S. 11. 
53 Eisenberg, 2016, § 55 Rn. 36.
54 Siehe auch Laue in Meier, Rössner et al., 2014, S. 4, und Ostendorf 

in diesem Heft ab S. 120 ff.
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überprüfen zu lassen, weil Jugendstrafverfahren sowohl in 
rechtlicher als auch in tatsächlicher Hinsicht weniger Pro-
bleme aufwürfen.55 Dagegen ist zunächst zu erinnern, dass 
es fast zynisch anmutete, einem möglicherweise gravierend 
sanktionierten Jugendlichen auf die Frage, warum zwar ein 
Erwachsener, nicht aber er selbst ein falsches Urteil noch 
anfechten könne, mit dem Hinweis auf den regelhaft eben 
geringen Anfechtungsbedarf im Jugendstrafrecht zu ant-
worten. Überdies hat sich in einer Aktenanalyse von Becker 
und Kinzig ergeben, dass Berufungen in Jugendstrafverfah-
ren zwar tatsächlich vergleichsweise seltener, aber doch zu 
einem nicht unerheblichen Anteil (16%) erfolgreich sind.56

Auch zeigen veröffentlichte Revisionsentscheidungen, dass 
etwa die Sanktionszumessung im Jugendstrafrecht vielfach 
fehlerhaft ist.57 Insoweit dürfte auch eine Rolle spielen, 
dass im materiellen Jugendstrafrecht die zur Verfügung 
stehenden Rechtsfolgen vielfältiger sind als im allgemeinen 
Strafrecht. Ausreichender Bedarf für Überprüfungen durch 
höhere Instanzen besteht daher auch im Jugendstrafrecht 
durchaus.58

bb) Vereinbarkeit mit Art. 3 GG
Angesichts der mangelhaften Begründung der Rechtsmittel-
beschränkungen nach § 55 JGG erscheint die vom BVerfG 
– und der ihm wohl überwiegend folgenden Literatur59

– vertretene Auffassung, dass diese Norm mit Art. 3 Abs. 1 
GG vereinbar sei, fragwürdig. So hat das höchste deutsche 
Gericht zunächst für § 55 Abs. 2 JGG und später (implizit) 
auch für § 55 Abs. 1 JGG in aller Kürze eine Verletzung 
des Gleichheitsgrundsatzes verneint:60 Die Rechtsmittelbe-
schränkungen beruhten auf dem sachlich einleuchtenden 
Grund, dass es im Jugendstrafverfahren um der erzieheri-
schen Wirkung willen in besonderem Maße auf eine mög-
lichst baldige rechtskräftige Entscheidung ankomme.61 Zur 
Rechtfertigung der (vom BVerfG wohl angenommenen)62 
Ungleichbehandlung von nach Jugendstrafrecht gegenüber 
nach allgemeinem Strafrecht Verurteilten wurde mithin die 
Begründung des Gesetzgebers zu § 55 JGG herangezogen. 
Ob man darin wirklich einen sachlichen Grund, der die hier 
maßgebliche Differenzierung trägt, sehen kann, ist jedoch 
fraglich. Denn es erscheint kaum haltbar, eine Annahme, die 
weder empirisch erwiesen noch alltagstheoretisch eindeutig 
plausibel ist, als einen sachlichen Grund für eine Differen-
zierung einzustufen, die für den davon nachteilig Betroffe-
nen massive Konsequenzen in Form der Unanfechtbarkeit 
von fehlerhaften Verurteilungen – etwa zu Jugendarrest oder 
gar Jugendstrafe – haben kann. 
 Unter Berücksichtigung nur dieses Aspekts liegt es nahe, 
eine Unvereinbarkeit der Rechtsmittelbeschränkungen des 
§ 55 JGG mit Art. 3 Abs. 1 GG zu bejahen. Freilich wäre im 
Rahmen einer hier nicht leistbaren, eingehenderen Prüfung 
dieses Grundgesetzartikels u.a. noch zu erörtern, wie es sich 
auswirkt, dass nicht nur die Rechtsmittel der Verurteilten, 
sondern auch die der Staatsanwaltschaft durch § 55 JGG be-
schränkt werden, eine ausschließliche Benachteiligung der 
Verurteilten daher nicht vorliegt.63

cc)  Vereinbarkeit des § 55 Abs. 1 JGG mit internationalrecht-
lichen Normen

Darüber hinaus bestehen erhebliche Bedenken, ob die sach-
liche Rechtsmittelbeschränkung des § 55 Abs. 1 JGG mit 
internationalrechtlichen Normen vereinbar ist. Unter ande-
rem64 kommt ein Verstoß gegen Art. 40 Abs. 2 b) v) UN-Kin-
derrechtskonvention (KRK) in Betracht.65

Bei der KRK handelt es sich um einen im Jahr 1990 in Kraft 
getretenen völkerrechtlichen Vertrag, der 1992 von der Bun-
desrepublik Deutschland ratifi ziert wurde66 und über Art. 59 
Abs. 2 S. 1 GG den Rang eines einfachen Bundesgesetzes 
hat.67 Art. 40 KRK enthält Regelungen für Kinder (d.h. Per-
sonen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
vgl. Art. 1 KRK) in Strafrecht und Strafverfahren. Dabei sind 
in Abs. 2 b) dieses Artikels mehrere strafprozessuale Min-
destgarantien normiert, deren Einhaltung die Vertragsstaa-
ten gemäß Art. 40 Abs. 2 HS 1 KRK sicherzustellen haben. 
Dazu gehört auch die hier relevante Garantie des Art. 40 
Abs. 2 b) v) KRK, nach der jedes Kind, „wenn es einer Verlet-
zung der Strafgesetze überführt ist“, das Recht haben muss, 
„diese Entscheidung und alle als Folge davon verhängten Maß-
nahmen durch eine zuständige Behörde oder ein zuständiges 
höheres Gericht, die unabhängig und unparteiisch sind, entspre-
chend dem Gesetz nachprüfen zu lassen“. Diese Maßgabe kol-
lidiert erkennbar mit der Regelung des § 55 Abs. 1 JGG, der 
bei ausschließlicher Verhängung von Erziehungsmaßregeln 
und Zuchtmitteln einen Angriff nur auf den Schuldspruch, 
nicht aber auf die ausdrücklich und gesondert in Art. 40 Abs. 
2 b) v) KRK genannten Folgen der Entscheidung zulässt.
 Diese Kollision hatte auch die frühere Bundesregie-
rung erkannt. Ersichtlich mit dem Ziel, weiterhin an der 
Rechtsmittelbeschränkung des § 55 Abs. 1 JGG festhalten zu 
können, hatte sie daher eine Erklärung zu Art. 40 Abs. 2 b) 
v) KRK abgegeben, mit der dargelegt wurde, dass diese Be-
stimmung derart angewandt werde, „daß bei Straftaten von 
geringer Schwere nicht in allen Fällen […] die Überprüfung eines 
nicht auf Freiheitsstrafe lautenden Urteils durch eine ‘zustän-
dige übergeordnete Behörde oder durch ein zuständiges höheres 
Gericht‘ ermöglicht werden muss“.68 Diese Erklärung, deren 
völkerrechtliche Zulässigkeit und Wirksamkeit höchst strei-
tig war,69 hat heute jedoch keine Bedeutung mehr. Sie wurde 
von der Bundesregierung am 15.07.2010 mit Wirkung zum 
01.11.2010 zurückgenommen. Ursächlich hierfür waren das 
Drängen verschiedener Nichtregierungsorganisationen so-
wie die nachdrückliche Kritik des UN-Kinderrates.70 Dieser 
hatte bereits 2007 in seinen „General Comments“ zur Kinder-
rechtskonvention71 dargelegt, dass das in Art. 40 Abs. 2 b) v) 

55 Dallinger & Lackner, 1965, § 55 Rn. 2. 
56 Becker & Kinzig, 2000, S. 167 f.
57 Becker & Kinzig, 2000, S. 165 f. 
58 Überzeugend wider das zur Rechtfertigung des § 55 Abs. 1 JGG vor-

gebrachte Argument, gerade die erstinstanzlichen Gerichte seien zum 
Umgang mit Jugendlichen besonders geeignet: Ostendorf in diesem 
Heft ab S. 120 ff.

59 Siehe etwa Laubenthal, Baier & Nestler, 2015, Rn. 396; Laue in Mei-

er, Rössner et al., 2014, § 55 Rn. 5; Schaffstein, Beulke & Swoboda, 
2014, Rn. 805; a.A. Albrecht, P.-A., 2000, S. 385; differenzierend Bo-

de, 2000, S. 123.
60 BVerfG NJW 1988, 477; ZJJ 2007, 309 f.
61 BVerfG NJW 1988, 447; ZJJ 2007, 309 f., 310.
62 So auch Röhling, 2009, S. 20.
63 Siehe dazu etwa Penkuhn, 2014, S. 377.
64 Siehe zur möglichen Unvereinbarkeit des § 55 Abs. 1 mit weiteren inter-

nationalrechtlichen Normen etwa Dünkel, 2015, S. 24; Dünkel, 2015, 
S. 285.

65 So auch Rabe von Kühlewein, 2011, S. 134, Fn. 7.
66 BGBl. 1992 II, 990 ff.
67 BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 05. Juli 2013 – 2 BvR 708/12 –, 

Rn. 21, juris.
68 BGBl. 1992 II, 991.
69 Rossa, 2014, S. 53 ff.
70 Schmahl, 2013, Einl. Rn. 24.
71 Hierbei handelt es sich um – allerdings nicht bindende – Interpre-

tationshilfen zur Auslegung und Anwendung der Konvention, vgl. 
Schmahl, 2013, Art. 44/45 Rn. 25.
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Verfahren, die schwere Straftaten zum Gegenstand haben, 
beschränkt sei,72 und dazu angehalten, noch bestehende Vor-
behalte gegenüber dieser Regelung zurückzunehmen.73

 Seit November 2011 gilt Art. 40 KRK daher auch hier-
zulande unbeschränkt. Da Deutschland nach Abs. 2 HS. 1 
dieses Artikels verpfl ichtet ist, Kindern die in Abs. 2 lit. b) 
genannten Mindestgarantien zu gewähren, § 55 Abs. 1 JGG 
der Einhaltung dieser Obligation aber gerade entgegensteht, 
und im Übrigen auch nicht ersichtlich ist, wie diese jugend-
strafrechtliche Norm konventionskonform ausgelegt werden 
kann, dürfte für den Gesetzgeber Anlass bestehen, über 
deren Abschaffung oder zumindest konventionsgerechte Re-
formierung nachzudenken.74 Ganz in diesem Sinne hat die 
Expertenkommission zur effektiveren und praxistaugliche-
ren Ausgestaltung des allgemeinen Strafverfahrens und des 
jugendgerichtlichen Verfahrens in ihrem Abschlussbericht 
die Prüfung der „Streichung oder Änderung des § 55 Absatz 1 
JGG“ empfohlen.75

2 Anfechtung von Entscheidungen nach §§ 57, 58 JGG 

(§ 59 JGG)

§ 59 JGG enthält spezielle Regelungen für die Anfechtung 
von Entscheidungen über die Aussetzung der Jugendstrafe 
zur Bewährung nach § 57 JGG und der weiteren Entschei-
dungen nach § 58 JGG. Auch diese Spezialregelung beruht 
im Wesentlichen auf der Annahme, dass das Jugendstrafver-
fahren aus erzieherischen Gründen möglichst schnell rechts-
kräftig abgeschlossen werden soll.76 Sie gilt für Jugendliche 
und über § 109 Abs. 2 JGG auch für nach Jugendstrafrecht 
verurteilte Heranwachsende, und zwar jeweils auch dann, 
wenn sie durch ein für allgemeine Strafsachen zuständiges 
Gericht verurteilt werden (§§ 104 Abs. 1 Nr. 8 und § 112 S. 1 
und 2 JGG). 

a) § 59 Abs. 1 JGG
§ 59 Abs. 1 S. 1 JGG bezieht sich auf die Anordnung oder ex-
plizite Ablehnung der Aussetzung der Jugendstrafe. Sofern 
diese Entscheidung für sich allein oder nur gemeinsam mit 
der Entscheidung über die Anordnung eines Jugendarrests 
nach § 16a JGG angefochten wird, steht hierfür ausschließ-
lich die fristgebundene (vgl. § 2 Abs. 2 JGG i.V.m. § 311 Abs. 2 
StPO) sofortige Beschwerde zur Verfügung. Dabei ist es 
gleichgültig, ob die Entscheidung über die Aussetzung im 
Urteil (§ 57 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 JGG) oder nachträglich durch 
Beschluss (§ 57 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 JGG) angeordnet wurde. An-
ders als im allgemeinen Verfahrensrecht ist bei nach Jugend-
strafrecht Verurteilten eine auf die Anfechtung der im Urteil 
ergangenen Entscheidung über die Bewährung beschränkte 
Berufung oder Revision mithin nicht zulässig.77

 Entschieden wird über die sofortige Beschwerde durch 
das Gericht, das dem erkennenden Gericht unmittelbar 
übergeordnet ist.78 Dies müsste nach § 2 Abs. 2 JGG i.V.m. 
§ 309 Abs. 1 StPO an sich ohne mündliche Verhandlung ge-
schehen. Da jedoch fraglich ist, wie das Gericht eine sach-
gerechte Bewährungsentscheidung treffen soll, ohne sich 
einen persönlichen Eindruck von dem Verurteilten zu ver-
schaffen, erscheint es überzeugend, dass Meier eine münd-
liche Anhörung über § 309 StPO hinaus für zulässig und in 
vielen Fällen auch für erforderlich hält.79

 Umstritten ist, ob die Rechtsmittelbeschränkung des § 55 
Abs. 2 JGG auch auf Entscheidungen nach § 59 Abs. 1 JGG 
Anwendung fi ndet. Die h.M. bejaht dies mit dem Verweis 
darauf, dass § 59 Abs. 1 JGG keine Erweiterung der Rechts-
mittelmöglichkeiten des Verurteilten bezwecke, sondern die 
darin normierte Beschwerdemöglichkeit lediglich funktional 

an die Stelle der ansonsten zulässigen Berufung oder Revi-
sion trete.80 Folgt man dem, kann der Verurteilte, der gegen 
ein Urteil Berufung eingelegt hat, keine sofortige Beschwer-
de gegen die Berufungsentscheidung, die ihm die Ausset-
zung versagt, einlegen. 

b) § 59 Abs. 2 JGG
§ 59 Abs. 2 JGG, der im Wesentlichen den im allgemeinen 
Verfahrensrecht geltenden §§ 305a Abs. 1, 453 Abs. 2 StPO 
entspricht, betrifft die Anfechtung bestimmter Neben- und 
Nachtragsentscheidungen, die infolge einer Aussetzungsent-
scheidung ergehen (können). So ist nach S. 1 die (einfache) 
Beschwerde zulässig gegen Entscheidungen über die Dauer 
der Bewährungszeit (§ 22 JGG), die Dauer der Unterstel-
lungszeit (§ 24 JGG), die erneute Anordnung der Unter-
stellung in der Bewährungszeit (§ 24 Abs. 2 JGG) und über 
Weisungen und Aufl agen (§ 23 JGG). Jedoch wird die Zuläs-
sigkeit dieses Rechtsmittels nach § 59 Abs. 2 S. 2 JGG sach-
lich beschränkt. So kann die Beschwerde nur darauf gestützt 
werden, dass die Bewährungs- oder die Unterstellungszeit 
nachträglich verlängert, die Unterstellung erneut angeordnet 
worden oder eine getroffene Anordnung gesetzeswidrig ist. 
Damit können etwa Aufl agen und Weisungen – ähnlich wie 
bei § 55 Abs. 1 JGG – zwar dann mit der Beschwerde angegrif-
fen werden, wenn sie gegen das sachliche Recht verstoßen, 
aber grundsätzlich nicht wegen des Umfangs dieser Rechts-
folgen und auch nicht mit der Begründung, dass andere Wei-
sungen oder Aufl agen hätten verhängt werden sollen. Auch 
dies erscheint vor dem Hintergrund des Art. 40 Abs. 2 b) v) 
KRK nicht unproblematisch, da hiernach ausdrücklich „alle“ 
Maßnahmen, die als Folge einer Entscheidung ergehen, mit 
der ein Kind der Verletzung der Strafgesetze überführt wor-
den ist, nachprüfbar sein müssen.

c) § 59 Abs. 3 bis 5 JGG
§ 59 Abs. 3 und 4 JGG enthält weitere Spezialregelungen für 
die Anfechtung von Nachtragsentscheidungen. So ist nach 
Abs. 3 gegen den Widerruf der Jugendstrafe die sofortige Be-
schwerde zulässig, und nach Abs. 4 ist der Beschluss über 
den Straferlass nicht anfechtbar. Schließlich bestimmt die 
Kollisionsregelung des § 59 Abs. 5 JGG,81 dass beim Zusam-
mentreffen einer zulässigen Revision und einer einfachen 
Beschwerde gegen die in § 59 Abs. 2 JGG genannten Neben-
entscheidungen das Revisionsgericht auch zur Entscheidung 
über die Beschwerde zuständig ist, sofern die Aussetzung 
der Jugendstrafe im Urteil (und nicht durch nachträglichen 
Beschluss) erfolgt ist. 

72 Convention on the Right of the Child, General Comment No. 10 
(2007), Rn. 60.

73 Convention on the Right of the Child, General Comment No. 10 
(2007), Rn. 61.

74 Siehe auch Dünkel, 2015, S. 285, der einen Verstoß annimmt. 
75 BMJV, 2015, S. 144.
76 BT-Drs. 1/3264, 46.
77 Meier in Meier, Rössner et al., 2014, § 59 Rn. 2. 
78 Brunner & Dölling, 2011, § 59 Rn. 2.
79 Meier in Meier, Rössner et al., 2014, § 59 Rn. 7; Schatz  in Diemer, 

Schatz & Sonnen, 2015, § 59 Rn. 5.
80 Brunner & Dölling, 2011, § 59 Rn. 3; Meier in Meier & Rössner et 

al., 2014, § 59 Rn. 1; a.A. Laue in Meier, Rössner et al., 2014, Rn. 41.
81 Vgl. hierzu für das allgemeine Verfahrensrecht die Parallelregelung in 

§ 305a Abs. 2 StPO.
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In zahlreichen Normen des JGG sind weitere rechtsmittel-
rechtliche Spezialregelungen enthalten. Diese lassen sich im 
Kern in zwei Gruppen einteilen:82 
 Zum einen wird in mehreren Normen die Unanfecht-
barkeit bestimmter Beschlüsse angeordnet (§§ 47 Abs. 1 S. 4, 
Abs. 2 S. 3, 63 Abs. 1, 65 Abs. 2 S. 1, 77 Abs. 1 S. 3 JGG). Zum 
anderen wird in zahlreichen Fällen die Zulässigkeit der so-
fortigen Beschwerde83 normiert (§§ 56 Abs. 2, 65 Abs. 2 S. 2 
JGG, § 66 Abs. 2 S. 3 JGG i.V.m. § 462 Abs. 3 S. 1 StPO, §§ 73 
Abs. 2 S. 1, 83 Abs. 3 S. 1, 99 Abs. 3 JGG). Eine kurze Erläute-
rung zum Inhalt dieser Normen kann der unten stehenden 
Tabelle 1 entnommen werden.
 Schließlich fi nden sich noch einige Einzelregelungen, 
die sich keiner der beiden Gruppen zuordnen lassen.84 Hier-
bei handelt es sich um

r  § 70a Abs. 1 S. 1, 2 JGG, der an die Rechtsmittelbelehrung 
nach § 2 Abs. 2 JGG i.V.m. § 35a StPO zusätzliche Anfor-
derungen stellt,

r  § 71 Abs. 2 S. 2 JGG, der für den Fall einer einstweiligen 
Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe (§ 71 
Abs. 2 S. 1 JGG) die sinngemäße Geltung auch des § 117 
Abs. 2 S. 1 StPO anordnet, mit der Folge, dass – wie bei 
der Untersuchungshaft – die Haftbeschwerde neben ei-
nem Antrag auf Haftprüfung unzulässig ist, und

r  § 88 Abs. 6 S. 4 JGG, nach dem die Beschwerde der 
Staatsanwaltschaft gegen den Beschluss, der die Ausset-
zung des Strafrestes anordnet, aufschiebende Wirkung 
hat.

III. Fazit

Für die Rechtsmittel im Jugendstrafrecht gelten zwar im 
Kern die Vorschriften des allgemeinen Verfahrensrechts. 
Jedoch fi nden sich an zahlreichen Stellen des JGG Spezialre-
gelungen, die die allgemeinen Regelungen verdrängen oder 
modifi zieren. Sie werden in der nachstehenden Tabelle 1 (s. 
S. 119) zusammengefasst. Ob diese Übersicht in dieser Form 
noch lange Bestand haben wird, ist indes eine offene Frage. 
Art. 40 Abs. 2 b) v) KRK sollte dem Gesetzgeber Anlass ge-
ben, über eine Änderung oder Abschaffung des § 55 Abs. 1 
JGG nachzudenken. Aus dem gleichen Grund ist möglicher-
weise auch eine Reform des § 59 Abs. 2 JGG erforderlich. 
In diese Reformüberlegungen könnte überdies der auf einer 
„wackeligen“ Begründung fußende und mit Art. 3 GG wohl 
nur schwer in Einklang zu bringende § 55 Abs. 2 JGG einbe-
zogen werden. 
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ETabelle 1: Wesentliche Spezialregelungen zu Rechtsmitteln im JGG 

Norm (JGG) Normkategorie/Inhalt Geltung für

Anfechtungsberechtigung

§ 67 Abs. 3 (i.V.m. § 298 StPO) der Erziehungsberechtigten J

Aufschiebende Wirkung der Beschwerde*

§ 88 Abs. 6 S. 4 der StA gegen den Beschluss, der die Strafrestaussetzung anordnet J, HwJS (§ 110 Abs. 1)

Beschränkung der Befugnis zur Rechtsmittelrücknahme

§ 55 Abs. 3 JGG
im Fall der Einlegung durch den Erziehungsberechtigten oder den gesetzlichen Vertreter
(nur mit Zustimmung des Angeklagten)

J, HwJs (§ 109 Abs. 2)

Rechtsmittelbelehrung

§ 70a Abs. 1 S. 1, 2 Normierung zusätzlicher Anforderungen für Rechtsmittelbelehrungen 
S. 1: J, HwJS und HwaS 
(§ 109 Abs. 1 S. 1); S. 2: J 

Rechtsmittelbeschränkung

§ 55 Abs. 1 
sachlicher Art bzgl. der Anfechtung von Entscheidungen über Erziehungsmaßregeln und 
Zuchtmittel

J, HwJS (§ 109 Abs. 2) 

§ 55 Abs. 2 instanzieller Art für den Fall der Einlegung einer zulässigen Berufung J, HwJS (§ 109 Abs. 2)

§ 59 Abs. 2 S. 2
sachlicher Art bei Neben- und Nachtragsentscheidungen in Zusammenhang mit der 
Strafaussetzung; entsprechende Geltung bei Vorbewährung (§ 61b Abs. 1 S. 6); bei Aussetzung 
der Verhängung der Jugendstrafe (§ 63 Abs. 2 JGG) und Strafrestaussetzung (§ 88 Abs. 6 S. 3)

J, HwJS (§ 109 Abs. 2 bzw. 
§ 110 Abs. 1)

Unanfechtbarkeit von Entscheidungen

§ 47 Abs. 1 S. 4, Abs. 2 S. 3 bei Einstellung des Verfahrens durch den Richter
§ 47 Abs. 1 S. 4: J; § 47 Abs. 2 
S. 3: J, HwJS (§ 109 Abs. 2) 

§ 59 Abs. 4
bei Beschlüssen über den Straferlass nach Strafaussetzung, entsprechende Geltung bei 
Strafrestaussetzung (§ 88 Abs. 6 S. 3)

J, HwJS (§ 109 Abs. 2 bzw. 
§ 110 Abs. 1)

§ 63 Abs. 1 
bei Beschlüssen, durch die der Schuldspruch nach Ablauf der Bewährungszeit getilgt wird
(§ 62 Abs. 2) oder die Entscheidung über die Verhängung der Jugendstrafe ausgesetzt bleibt 
(§ 62 Abs. 3) 

J, HwJS (§§ 109 Abs. 2)

§ 65 Abs. 2 S. 1 bei Ablehnung der nachträglichen Änderung von Weisungen J, HwJS (§ 109 Abs. 2)

§ 77 Abs. 1 S. 3 bei Ablehnung der Entscheidung im vereinfachten Jugendverfahren J

Unzulässigkeit der Haftbeschwerde

§ 71 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 117 Abs. 2 
S. 1 StPO

bei einstweiliger Unterbringung in einem Heim der Jugendhilfe neben einem Antrag auf 
Haftprüfung

J

Zulässigkeit der sofortigen Beschwerde

§ 56 Abs. 2 bei Anordnung der Teilvollstreckung einer Einheitsstrafe nach § 56 Abs. 1 J, HwJS (§ 109 Abs. 2)

§ 59 Abs. 1
bei ausschließlicher Anfechtung der Entscheidung über die Anordnung oder Ablehnung der 
Strafaussetzung (ggf. in Zusammenhang mit § 16a)

J, HwJS (§ 109 Abs. 2)

§ 59 Abs. 3 
gegen den Widerruf der Strafaussetzung, entsprechende Geltung bei Strafrestaussetzung (§ 88 
Abs. 6 S. 3)

J, HwJS (§ 109 Abs. 2 bzw. 
§ 110 Abs. 1 JGG)

§ 65 Abs. 2 S. 2
bei Verhängung von Ungehorsamsarrest; hier hat die sofortigen Beschwerde ausnahmsweise 
aufschiebende Wirkung (§ 65 Abs. 2 S. 3)

J, HwJS (§ 109 Abs. 2)

§ 66 Abs. 2 S. 3 i.V.m. § 462 Abs. 3 
S. 1 StPO

bei Ergänzung rechtskräftiger Entscheidungen im Fall mehrfacher Verurteilung durch Beschluss J, HwJS (§ 109 Abs. 2)

§ 73 Abs. 2 S. 1 
bei Unterbringung des Beschuldigten zur Beobachtung; hier hat die sofortige Beschwerde 
ausnahmsweise aufschiebende Wirkung (§ 73 Abs. 2 S. 2) 

J, HwJS und HwaS (§ 109 Abs. 1)

§ 83 Abs. 3 S. 1 bei jugendrichterlichen Entscheidungen des Vollstreckungsleiters J, HwJS (§ 110 Abs. 1)

§ 99 Abs. 3 bei Beschlüssen in Zusammenhang mit der Strafmakelbeseitigung J, HwJS (§ 111)

Zuständigkeit des Revisionsgerichts

§ 59 Abs. 5

bei Zusammentreffen von zulässiger Revision und einfacher Beschwerde gegen die in § 59 Abs. 2 
genannten Nebenentscheidungen, sofern die Strafaussetzung im Urteil erfolgt ist; entsprechende 
Geltung angeordnet für vergleichbare Fälle im Rahmen der Vorbewährung (§ 61b Abs. 1 S. 6) und 
der Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe (§ 63 Abs. 2)

J, HwJS (§ 109 Abs. 2) 

Legende:  J = Jugendliche; HwJS = Heranwachsende, auf die materielles Jugendstrafrecht Anwendung fi ndet; HwaS = Heranwachsende, auf die allgemeines 
Strafrecht Anwendung fi ndet

* Siehe hierzu außerdem die Ausführungen unter „Zulässigkeit der sofortigen Beschwerde“ zu § 65 Abs. 2 S. 2 und § 73 Abs. 2 S. 1.


